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§ 5 K-BauV Abstandsflächen
 K-BauV - Kärntner Bauvorschriften- K-BV

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.08.2025

(1) Die Abstands1äche ist für jede Außenwand eines oberirdischen Gebäudes zu ermitteln. Die Abstands1äche muß so

tief sein wie sechs Zehntel des Abstandes zwischen der Außenwand und den durch eine Linie verbundenen

Schattenpunkten, die sich auf einer in Höhe des jeweiligen Fußpunktes der Außenwand gelegten Waagrechten

ergeben, wenn über das Gebäude Licht in einem Winkel von 45 Grad einfällt. Zur Ermittlung der Abstands1äche sind

so viele Schattenpunkte heranzuziehen, daß durch ihre Verbindung eine entsprechende Darstellung der

Abstands1äche ermöglicht ist. Bei der Ermittlung der Schattenpunkte sind untergeordnete Vorbauten und Bauteile (§ 6

Abs. 2 lit. a bis d) nicht zu berücksichtigen. Übersteigen Vorbauten und Bauteile das im § 6 Abs. 2 lit. c angeführte

Ausmaß von 1,30 m, so ist anstelle der Außenwand eine lotrechte Ebene heranzuziehen, die parallel zur Außenwand,

jedoch um 1,30 m von der äußersten Begrenzung des Gebäudes in Richtung zur Außenwand, gezogen wird.

(2) Ergibt sich aus Abs. 1 eine Tiefe der Abstands1äche von weniger als 3,00 m, so ist als Tiefe der Abstands1äche 3,00

m anzunehmen.
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